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Neue Formen von Überwachung sind Gegenstand des Arti-
kels von Christoph Weigel. Er analysiert die Ambivalenz von 
polizeilichen Body-Cams, die einerseits als neues Überwa-

chungsinstrument genutzt werden, aber auch zur Verhütung von 
Polizeigewalt beitragen können. Alexander Schmidt untersucht ei-
nen aktuellen Fall aus Frankfurt am Main, der von bundesweiter 
Bedeutung ist. Denn was wiegt schwerer in der Stadt: ein Recht auf 
Party oder ein Recht auf Ruhe? Zuletzt liefert Andreas Engelmann 
eine philosophische Reflektion über das komplexe Verhältnis von 
Recht und Urbanität, der die Frage aufwirft: was bringt uns das 
Recht überhaupt?
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Die Stadt wurde von Jurist_innen lange Zeit vorrangig durch die 
Perspektive des Kommunalrechts betrachtet. Doch nicht zuletzt 
die zahlreichen Recht auf Stadt Bündnisse und andere lokale 

Kämpfe verweisen auf die gestiegene Bedeutung des urbanen Raums. 
Doch hat das Recht adäquate Antworten auf stadtpolitische Fragen? 
Oder sollte man das Recht vielleicht beiseite lassen? Die rechtspolitische 
Debatte in diesen Punkten steht noch am Anfang. Wir wollen sie mit 
diesem Heft weitertreiben.

Andreas Engelmann und Cara Röhner eröffnen den Schwerpunkt mit 
ihrem Bericht über den BAKJ-Kongress 2014 zum Thema SimCity, der 
zugleich einen Parforceritt durch relevante Themen der Stadtpolitik 
vollführt. In einem Interview legt der Humangeograph Bernd Belina  
die theoretischen und politischen Implikationen eines Rechts auf Stadt 
dar. Sandra Schindlauer widmet sich in ihrem Beitrag der Verdrän-
gung von Obdachlosen und erörtert eine Kritik an dem polizeilichen 
Gefahrenbegriff, der Exklusionen hervorruft statt sie zu verhindern. 

Big Cit y Rights 
wem gehört die S tadt ?


